
  
 

  
  
  

  
 
   

  
Musiktheater Linz 

 
Der Unabhängige Verwaltungssenat 
(UVS) des Landes Oberösterreich hat 
betreffend die Vergabe der Audio-
Video-Ausstattung entschieden 

 
 
Das Präsidium des Unabhängigen Verwaltungssenats des Landes Oberösterreich 
teilt mit: 

Die Unabhängigen Verwaltungssenate (UVS) in den Ländern sind von der 
Bundesverfassung zur Sicherung der Gesetzmäßigkeit der öffentlichen Verwal-
tung berufen. Sie erkennen als richterliche Instanz unter anderem in Verfah-
ren nach dem Oö. Vergaberechtsschutzgesetz 2006.  

Beim UVS Oberösterreich wurden von zwei Mitbewerbern Nachprüfungsanträge 
gegen das Ausscheiden ihrer Angebote bzw. eine Zuschlagsentscheidung der Mu-
siktheater Linz GmbH betreffend die Vergabe der Audio-Video-Ausstattung ein-
gebracht.  

Der UVS Oberösterreich hat nunmehr über diese Anträge folgendermaßen ent-
schieden: 

Den Nachprüfungsanträgen hinsichtlich der Audio-Video-Ausstattung 
wurde keine Folge gegeben. Die Zuschlagsentscheidung bleibt damit 
aufrecht. 

Die Vergabenachprüfungsverfahren haben ergeben, dass seitens der Mu-
siktheater Linz GmbH auf Basis der nicht angefochtenen Ausschreibung 
eine ordnungsgemäße Angebotsprüfung erfolgt ist, mit dem Ergebnis, 
dass die Angebote beider Beschwerdeführer die Ausschreibung nicht 
vollständig erfüllt haben und daher zu Recht auszuscheiden waren. 

Gegen die Entscheidungen des UVS Oberösterreich kann binnen einer Frist von 
sechs Wochen ab Zustellung Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof und den 
Verfassungsgerichtshof erhoben werden.  

 

 
 

Mittwoch, 16. November 2011 
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Rückfragen:  
  
Geschäftsführender Vizepräsident Mag. Alfred Kisch 
Telefon: (+43 732) 7075 – 180 01 
Fax: (+43 732) 7075 – 218 018 
Mail: alfred.kisch@uvs-ooe.gv.at 

Der genaue Wortlaut der Entscheidungen des UVS Oberösterreich samt einge-
hender Begründung kann im Internet über http://www.uvs-ooe.gv.at abgerufen 
werden. 

 
 

 
Der geschäftsführende Vizepräsident: 

 

 
Alfred Kisch 


